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mungen zur Anwendung kommen, und dabei der im Aktions
programm des Weltgipfels für soziale Entwicklung" enthalte
nen integrierten Strategie der sozialen Entwicklnng Rechnung 
zu tragen; 

3, legt den Regierungen der Mitgliedstaaten nahe, den 
Fragebogen des Sonderberichterstatters der Kommission für 
soziale Entwicklung zu beantworten; 

4. ermutigt die Mitgliedstaaten, zur Unterstützung von 
Initiativen zugunsten der Behinderten, namentlich der wichti
gen Tätigkeit des Sonderberichterstatters, Beiträge zum 
Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen zu 
entrichten; 

5. fordert die Regierungen auf, bei der Durchführung des 
Weltaktionsprogramms für Behinderte" die in der Lang
fristigen Strategie zur Durchführung des Weltaktionspro
gramms für Behinderte bis zum Jahr 2000 und danach" 
vorgeschlagenen Elemente zu berücksichtigen; 

6. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen, 
daß der wirksamen Anwendung der Langfristigen Strategie 
angemessene Unterstützung zuteil wird; 

7. regt an, Kommunikationsnetze heranzuziehen, um die 
Rahmenbestimmungen, das Weltaktionsprogramm und die 
Langfristige Strategie der Öffentlichkeit bekannt zu machen; 

8. ermutigt den Generalsekretär, die Sekretariats-Haupt
abteilung für grundsatzpolitische Koordinierung und bestand
fähige Entwicklung und die entsprechenden Organisationen 
der Vereinten Nationen, insbesondere das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, sich auch weiterhin zu 
bemühen, die Erhebung und Weitergabe von Daten zu erleich
tern, die wichtig sind, damit die Aufstellung weltweiter 
Behinderungsindikatoren im Benehmen mit den Mitgliedstaa
ten abgeschlossen werden kann, und ersucht den Generalsekre
tär, der Generalversammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten 
Thgung einen Bericht über diese Frage vorzulegen. 

97. Plenarsitzung 
21. Dezember 1995 

50/145_ Neunter KongreIl der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandiung Straf
f"älliger 

Die Generalversammlung, 

nachdrücklich hinweisend auf die Verantwortung, welche 
die Vereinten Nationen aufgrund der Resolution 155 C (VII) 
des Wrrtschafts- und Sozialrats vom 13. August 1948 und der 
Resolution 415 (V) der Generalversammlung vom 1. De
zember 1950 auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Straftechtspflege übernommen haben, 

in der Erkenntnis, daß die Kongresse der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger als wichtige zwischenstaatliche Foren die einzeI
staatlichen Politiken und Praktiken beeinflußt und die interna-

~ Al49/435, Anhang. 

tionale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet gefördert haben, 
indem sie den Meinungs- und Erfahrungsaustausch erleichtert, 
die öffentliche Meinung mobilisiert und auf nationaler, 
regionaler und internationaler Ebene grundsatzpolitische 
Alternativen empfohlen haben, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 461152 vom 18. Dezem
ber 1991, in deren Anlage die Mitgliedstaaten bekräftigt 
haben, daß die Kongresse der Vereinten Nationen für Ver
brechensverhütung und die Behandlung Strafflilliger alle fUnf 
Jahre abgehalten und unter anderem als Forum für den 
Meinungsaustausch zwischen Staaten, zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen und einzelnen Sachver
ständigen, die verschiedene Berufsgruppen und Disziplinen 
repräsentieren, und den Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet 
der Forschung, des Rechts und der Ausarbeitung von Politiken 
sowie zur Aufzeigung neuer Tendenzen und Probleme auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege dienen 
sollen, 

eingedenk des Mottos des Neunten Kongresses der Ver
einten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be
handlung Straffälliger "Weniger Verbrechen, mehr Gerechtig
keit: Sicherheit für alle" und der Wichtigkeit der Verwirkli
chung dieses Ziels auf nationaler und internationaler Ebene, 

tief besorgt über den Anstieg der Kriminalität in vielen 
Teilen der Welt, insbesondere der grenzüberschreitenden 
organisierten Kriminalität, und über deren schädliche Aus
wirkungen auf die sozioökonomische Entwicklung, die 
politische Stabilität, die innere und äußere Sicherheit der 
Staaten sowie das Wohlergehen der Menschen, 

in der Überzeugung, daß dem Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der 
Strafrechtspflege bei der Verstärkung der regionalen und 
interregionalen Zusammenarbeit zur Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege eine wichtige Rolle zufällt, wenn auf 
diesem Gebiet weitere Fortschritte erzielt werden sollen, so 
auch was die Mobilisierung und die Koordinierung der 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Krimi
nalität in allen ihren Ausprägungen und zur Gewährleistung 
größerer Gerechtigkeit betrifft, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/157 vom 23. De
zember 1994, in der sie die Kommission für Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege ersucht hat, den Schlußfol
gerungen und Empfehlungen des Neunten Kongresses auf 
ihrer vierten Tagung vorrangige Aufmerksamkeit zu schenken, 
mit dom Ziel, der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten 
Tagung übrx den Wirtschafts- und Sozialrat geeignete Folge
maßnahmen zu empfehlen, 

nach Behandlung des Berichts des Neunten Kongresses" 
und der damit zusammenhängenden Empfehlungen, welche 
die Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechts
pflege'" auf ihrer vierten Tagung abgegeben hat, 
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1. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Ergeb
nisse, die von dem vom 29. April bis 8. Mai 1995 in Kairo 
abgehaltenen Neunten Kongreß der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger erzielt 
wurden; 

2. spricht der Regierung und dem Volk Ägyptens ihren 
tief empfundenen Dank aus für die den Teilnehmern des 
Neunten Kongresses erwiesene großzügige Gastfreundschaft 
und für die gut funktionierenden Einrichtungen, das tüchtige 
Personal und die nützlichen Dienste, die ihnen zur Verfügung 
gestellt wurden; 

3. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Neunten Kongresses, der die Ergebnisse des Kongresses sowie 
die Empfehlungen und Vorschläge enthält, die in den Work
shops, auf der Sonderplenarsitzung über die Bekämpfung der 
Korruption von öffentlichen Bediensteten und auf der Sonder
plenarsitzung über technische Zusammenarbeit abgegeben 
wurden; 

4. macht sich die vom Neunten Kongreß verabschiede
ten, von der Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege gebilligten Resolutionen zu eigen und macht 
sich außerdem die Empfehlungen zu eigen, die die Kommis
sion auf ihrer vierten Tagung beziehungsweise der 
Wirtschafts- und Soziah·at auf seiner Arbeitstagung 1995 zur 
Durchföhrung der Resolutionen und Empfehlungen des 
Neunten Kongresses abgegeben haben und die in der Rats
resolution 1995/27 vom 24. Juli 1995 enthalten sind; 

5. bittet die Regierungen, sich bei der Abfassung von 
Rechtsvorschriften und programmatischen Handlungsricht
linien von den Resolutionen und Empfehlungen des Neunten 
Kongresses leiten zu lassen und alles zu tun, um die darin 
enthaltenen Grundsätze im Einklang mit den wirtschaftlichen, 
sozialen, rechtlichen, knlturellen und politischen Gegebenhei
ten eines jeden Landes umzusetzen; 

6. ersucht den Generalsekretär, den operativen Aspekten 
der Folgernaßnahmen zum Neunten Kongreß besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, um interessierten Staaten dabei 
behilflich zu sein, die Rechtsstaatlichkeit zu festigen, indem sie 
ihre einzel staatlichen Mechanismen verstärken, die Erschlie
ßung der Humanressourcen fördern, gemeinsame Aus- und 
Fortbildungsmaßnalunen und Pilot- und Demonstrations
projekte durchführen, und fordert die Sekretariats-Haupt
abteilung Unterstützungs- und Führungsdienste für die 
Entwicklung, das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen, die Weltbank und andere Finanzierungsorganisatio
nen nachdrücklich auf, im Rahmen ihrer Programme der 
technischen Zusammenarbeit auch weiterhin finanzielle 
Unterstützung und Hilfe zu gewähren; 

7. fordert alle Stellen des Systems der Vereinten Natio
nen, so auch die Regionalkommissionen, die Regionalinstitute 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffalliger 
sowie die zuständigen zwischenstaatlichen und rdchtstaatlichen 
Organisationen nachdrücklich auf, sich aktiv an der Umset
zung der Resolutionen und Empfehlungen des Neunten 
Kongresses zu beteiligen und dabei den von den Mitgliedstaa-

ten aufgezeigten BedÜ1fnissen und Prioritäten besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

8. dankt den. Mitgliedstaaten, Instituten, zwischen
staatlichen und rdcht.taatlichen Organisationen, die ins
besondere anlälllich des Neunten Kongresses menschliche und 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, und bittet 
die Regierungen, das Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechts
pflege zu unterstützen und ihre finanziellen Beiträge zum 
Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege zu erhöhen; 

9. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten und 
den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
den Bericht des Neunten Kongresses zukommen zu lassen, um 
sicherzustellen, daß er möglichst weiten Kreisen bekannt 
gemacht wird, und auf diesem Gebiet geeignete Informations
tätigkeiten durchzufähren; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Be
richt über die zur Durchführung dieser Resolution ergriffenen 
Maßnahmen vorzulegen; 

11. beschließt, den Punkt "Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege" in die vorläufige Tagesordnung ibrer 
einundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

97. Plenarsitzung 
21. Dezember 1995 

50/146. Stärkung des Programms der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
StrafrechtspIlege, insbesondere seIner Kapazität 
auf dem Gebiet der teclmischen Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

in Anerkennung der unmittelbaren Wichtigkeit der Verc 

brechensverhütung und Strafrechtspflege für eine nachhaltige 
Entwicklung, Stabilität, Sicherheit und die Verbesserung der 
Lebensqualität, 

überzeugt, daß eine engere Koordinierung und Zusammen
arbeit zwischen den Staaten bei der Bekämpfung der Krimina
lität, so auch von mit Drogen zusammenhängenden Ver
brechen wie Terrorismus, unerlaubtem Waffenhandel und 
Geldwäsche, wünschenswert wäre, und eingedenk der Rolle, 
welche die Vereinten Nationen und die Regionalorganisatio
nen in dieser Hinsicht spielen könnten, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, insbesondere 
was die Verringerung der Kriminalität, eine effizientere und 
wirksamere RechtsdurchsetzlIng und Rechtspflege, die 
Achtung vor den Menschenrechten und die Förderung eines 
Höchstmaßes an Fairneß, Menschlichkeit und pflichtgemäßem 
Verhalten betrifft, 

in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer 
Ausweitung der Aktivitäten auf dem Gebiet der technischen 




